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22.08.2008 Reglement für die Führung einer Spezialfinan-
zierung betreffend die Bewirtschaftung der 
Bootsplätze der Gemeinde Niederried b.I.  

  
Spezialfinanzierungsreglement gestützt auf Art. 87 der Gemeindever-
ordnung GV vom 16. Dezember 19981. 

  
Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mit-

teln für die Finanzierung von zukünftigen Unterhalts- und Erneue-
rungsarbeiten sowie Neuanschaffungen im Bereich der Bootsplätze2. 

  

Äufnung der  
Spezialfinanzierung 

Art. 2 1Die Spezialfinanzierung3 wird mit den Mietzinseinnahmen für 
Bootsplätze geäufnet. 

  

 2 Der Mietzins setzt sich aus den kantonalen Abgaben und den Auf-
wendungen gemäß Artikel 1 zusammen. 

  

 3 Die Spezialfinanzierung wird bis zum maximalen Betrag von Fr. 
30'000.00 geäufnet. 

  

Entnahmen aus der 
Spezialfinanzierung 

Art. 3 1Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung entspricht dem 
Saldo aller Aufwandkonti der Funktion 341 (Bootsplätze) nach Abzug 
der weiterverrechenbaren Kosten, soweit der Bestand dafür ausreicht. 

  

 2 Werden Renovationsarbeiten über die Investitionsrechnung gebucht, 
so wird auf Beschluss des Gemeinderates der werterhaltende Teil da-
von Ende Jahr abgeschrieben und zum Ausgleich der gleiche Betrag 
der Spezialfinanzierung entnommen, soweit der Bestand dafür aus-
reicht. 

  

Verzinsung Art. 4 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 
  

Inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
Die Gemeindeversammlung Niederried vom 5. Dezember 2008 hat dieses Reglement beschlos-
sen. 
 
Niederried, 9. Januar 2009 Einwohnergemeinde Niederried b.I. 
 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 H. Studer Chr. Hartmann 
 

Auflagezeugnis 
 
Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 6. November 2008 bis 5. Dezember 2008 (30 
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. 
Er gab die Auflage im Amtsanzeiger Nr. 44 vom 30. Oktober 2008 und Nr. 45 vom 6. November 
2008 bekannt. 
 
Niederried, 9. Januar 2009 Der Gemeindeschreiber: 
 
 Chr. Hartmann 

                                            
1
 BSG 170.111 

2
 Funktion 341, Wassersportanlage 

3
 Spezialfinanzierung «Bootsplätze» Konto Nr. 2281.03 


